
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Andrew Ullmann, Nicole Westig, Michael Theurer, Jens 
Beeck, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz), 
Dr. Marco Buschmann, Britta Katharina Dassler, Hartmut Ebbing, Dr. Marcus 
Faber, Reginald Hanke, Peter Heidt, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, 
Manuel Höferlin, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in 
der Beek, Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Oliver Luksic, Alexander Müller, 
Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly, Dr. Hermann Otto Solms, 
Benjamin Strasser, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich und der Fraktion der 
FDP

Situation der Rehakliniken

Durch medizinische Rehabilitationsmaßnahmen kann der Gesundheitszustand 
und die Leistungsfähigkeit von (chronisch) erkrankten oder verunfallten Perso-
nen wiederhergestellt oder vor einer Verschlimmerung bewahrt werden. Ziel 
von Rehabilitationsmaßnahmen ist es, die Patientinnen und Patienten wieder 
zurück in den Lebensalltag zu führen. Der Rehabilitation kommt damit nach 
Ansicht der Fragesteller eine wichtige Funktion in unserem Gesundheitswesen 
zu, für das Wohlbefinden, die Lebensqualität und Selbstbestimmtheit eines je-
den einzelnen, aber auch mit Blick auf die finanziellen Folgekosten für insbe-
sondere die Kranken- und Pflegekassen, wenn Krankheit, Behinderung und 
Pflegebedarf nicht abgewendet bzw. abgemildert werden.
Medizinische Rehabilitation wird sowohl ambulant, stationär und sogar mobil 
angeboten. Für die stationäre Versorgung gibt es Stand 2017 in Deutschland 
1 142 Rehakliniken (Stand 2017/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/15
7236/umfrage/anzahl-der-reha-einrichtungen-in-deutschland-nach-traeger/#). 
Für Patienten im Kindes- und Jugendalter gibt es zudem spezialisierte Reha-
Einrichtungen. Viele von Ihnen werden von Familienmitgliedern, wie Eltern 
oder Geschwisterkinder, während der Behandlung begleitet.
In der Corona-Pandemie kommt den Rehakliniken eine neue Aufgabe zuteil. 
Im Krankenhausentlastungsgesetz wurde es den Ländern ermöglicht, Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen zu bestimmen, in denen Patientinnen und Pa-
tienten, die einer nicht aufschiebbaren akutstationären Krankenhausversorgung 
nach § 39 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bedürfen, vollstationär behan-
delt werden können. Ferner nahmen Rehakliniken zu Pflegende aus stationären 
Einrichtungen, in denen es Covid-19 Fälle gab, auf und richteten für diese Iso-
lierstationen ein. Auch Kurzzeitpflegeplätze stellen Rehakliniken nun zur Ver-
fügung. U.a. durch die Aufnahme der Akutfälle waren Rehaplätze nicht belegt, 
was zu Einnahmeverlusten führte (https://www.rehakliniken.de/corona; https://
www.tk.de/leistungserbringer/personengruppen/pflegeeinrichtungen/kurzzeitpfl
ege-2081700). Im Krankenhausentlastungsgesetz, das zum 30. September 2020 
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ausläuft, wurden den Rehakliniken Ausgleichzahlungen für Einnahmeausfälle 
nach § 111d SGB V durch die Folgen der Corona-Pandemie zugesagt. Zudem 
wurden die Rehakliniken mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz finanziell 
von der Deutschen Rentenversicherung und der gesetzlichen Unfallversiche-
rung unterstützt.
Mittlerweile läuft der Regelbetrieb in den Reha-Kliniken wieder an. Dabei wer-
den, wie in anderen Bereichen des Alltags, speziell angepasste Hygienekonzep-
te angewendet (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Nord/DE/Presse/P
ressemitteilungen-und-Pressearchiv/Pressemitteilungen/20200518_Reha-Klinik
en-oeffnen-wieder.html).

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie viele Rehakliniken gibt es im Jahr 2020?

a) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung Pa-
tienten nach § 39 SGB V aufgenommen?

b) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung Bet-
ten für etwaige COVID-19-Patienten freigehalten (bitte staffeln nach 
freigehaltenen Bettenzahlen)?

c) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung gestellt und wie viele Kurzzeitpfle-
geplätze wurden insgesamt zur Verfügung gestellt?

d) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung zu 
Pflegende aus Pflegeeinrichtungen, in denen es Covid-19 Fälle gab, 
aufgenommen und wie viele Pflegebedürftige wurden in diesem Zu-
sammenhang insgesamt in Rehakliniken aufgenommen?

e) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
Ausgleichszahlungen nach § 111d SGB V beantragt?

f) Wie viele Rehakliniken haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
Ausgleichzahlungen nach § 111d SGB V erhalten?

g) Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Ausgleichzah-
lungen nach § 111d SGB V für Rehakliniken?

h) Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Unterstüt-
zungsgelder, die Rehakliniken nach Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
erhalten haben?

i) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung darüber, ob den Rehaklini-
ken die Kosten für Schutzkleidung gegen Covid-19 erstattet wurden 
und falls die Kosten nicht erstattet wurden, plant die Bundesregierung 
dies auch rückwirkend zu ändern?

 2. Wie viele Patienten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
letzten 5 Jahren in Rehakliniken behandelt (bitte staffeln nach Quartal)?
a) Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Unterschiede in 

den Patientenzahlen im bisherigen Jahr 2020 im Vergleich zu den glei-
chen Monaten aus den Vorgängerjahren?

b) Wie viele Patienten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung auf-
grund der Corona-Pandemie nicht in Rehakliniken aufgenommen (bitte 
staffeln nach Krankheiten / Gruppen von Krankheiten)?

c) Wie viele Behandlungen in Rehakliniken wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt (bitte staf-
feln nach Krankheiten / Gruppen von Krankheiten)?
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 3. Wie hoch ist nach Einschätzung der Bundesregierung der volkswirtschaft-
liche Schaden aufgrund von Nichtbehandlungen in Rehakliniken durch die 
Corona-Pandemie?

 4. Ist der Bundesregierung bekannt, wie mit abgesagten und verschobenen 
Rehabilitationen umgegangen wird?

 5. Wie lange muss nach Kenntnis der Bundesregierung ein Patient auf einen 
neuen Platz in einer Rehaklinik warten?

 6. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen Rehakliniken während 
der Corona-Krise geschlossen haben?

 7. Wie viele Fälle von diesen Schließungen sind damit begründet, dass eine 
Schließung der Einrichtung aufgrund der Auswirkungen der Maßnahmen 
aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz in Kombination mit dem Kran-
kenhausentlastungsgesetz die wirtschaftlichste Lösung war?

 8. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Mehrkosten in Re-
hakliniken, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten?
a) Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die maximalen 

Auslastungen in Rehakliniken aufgrund der Hygiene- und Abstandsre-
geln?

b) Sind nach Kenntnis der Bundesregierung langfristig bauliche Maßnah-
men notwendig, damit die Reha-Kliniken die Hygiene- und Abstands-
regeln einhalten können und wenn ja, wie hoch werden sich die ge-
schätzten Kosten belaufen?

c) Werden Rehakliniken diese Mehrkosten durch neue Therapiekonzepte 
bzw. durch Minderbelegungen erstattet bekommen?

 9. Plant die Bundesregierung für die Zeit nach dem 30. September 2020, 
wenn der Rettungsschirm für die Rehakliniken ausläuft, Rehakliniken wei-
terhin finanziell zu unterstützen und wenn ja mit welchen Maßnahmen?

10. Welche konkreten Pläne hat die Bundesregierung für die Zeit nach dem 
30. September 2020 mit Blick auf die nun während der Corona-Pandemie 
durch die Rehakliniken zur Verfügung gestellten Kurzzeitpflegeplätzen; 
hat die Bundesregierung konkrete Pläne, auch über den 30. September 
2020 in Rehakliniken Kurzzeitpflege zu ermöglichen, wenn Kapazitäten 
dafür frei sind?

11. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Fragesteller, dass in den 
nächsten Jahrzehnten der Reha-Bedarf weiter ansteigt und wenn ja, hält 
die Bundesregierung die derzeitigen Strukturen für ausreichend, um die-
sem Anstieg gerecht zu werden?

12. Wie viele Kinder- und Jugend-Reha-Einrichtungen gibt es im Jahr 2020?
a) Wie viele Patienten wurden in Kinder- und Jugend-Reha-Einrichtungen 

in den letzten 5 Jahren jährlich behandelt?
b) Wie wird die Beschulung von Patientinnen und Patienten in Kinder- 

und Jugend-Reha-Einrichtungen sichergestellt und wie viele Plätze ste-
hen derzeit zur Verfügung?

c) Wie viele Lehrkräfte gibt es an Kinder- und Jugend-Reha-Einrichtun-
gen?

d) Welche Auswirkungen haben die Hygiene- und Abstandsregeln wäh-
rend der Corona-Pandemie auf den Schulunterricht in Kinder- und Ju-
gend-Reha-Einrichtungen?
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13. Hält die Bundesregierung die digitale Infrastruktur in Rehakliniken für 
ausreichend und wenn nein, mit welchen Maßnahmen plant die Bundes-
regierung die digitale Infrastruktur in Reha-Kliniken zu fördern?

Berlin, den 26. August 2020

Christian Lindner und Fraktion
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